
 

Beitrittserklärung zum Verband der Kolpinghäuser e.V. 
(VKH) 
 

Anlagen: 
Satzung, Beitragsordnung   

 

Name des Rechtsträgers: 
 
 
 
 
Vertreten durch (bitte Name, Vorname, Telefonnr., Fax-Nr., Email-Adresse angeben): 
 

  

 

 

 
Eingetragen beim Amtsgericht: 
 

Rechtsform: 
 
 
Der o. g. Rechtsträger tritt dem Verband der Kolpinghäuser e.V. (VKH)  

 
zum      bei 

und erkennt Satzung und Beitragsordnung (Anlage) in der jeweils gültigen Fassung an. 
 
 
Dem Antrag sind beigefügt: 
 

 Auszug aus dem Vereins- oder Handelsregister,  

 bei nicht rechtsfähigen Vereinen die Mitgliederliste 

 Satzung des Rechtsträgers 

 Liste der Vorstände / Geschäftsführer oder Stiftungsverwaltungsgremien 
 (Stand: Zeitpunkt der Aufnahme) 

 Informationen zur Einrichtung gemäß Erfassungsformular 

 Einzugsermächtigung zur Teilnahme am Lastschriftverfahren 
(Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zum 31.03. des Jahres bzw. fällige Rechnungen) 
 

 
 
                          
Ort, Datum Unterschriften der zur Vertretung des 
 Antragstellers berechtigten Personen 
 

 

Durch Ihre Unterschrift geht die folgend dargestellte datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die 

Mitgliedschaft beim VKH als Bestandteil in den Antrag über. 
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Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
 

1. Der Verband erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Satzung 
aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Bankverbindung, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im 
Verband). 
 

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen 
die Mitglieder der 

• Erhebung, 

• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung) 

• Nutzung 
 
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen 
Aufgaben und Zwecke des Verbandes zu.  

 
Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 
 
3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen 

die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print - und 
Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen 
Aufgaben und Zwecken des Verbandes entspricht. 

 

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutz-
gesetzes das Recht auf Auskunft über die zu Personen gespeicherten Daten, deren 
Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, Berichtigung der Daten im Falle der 
Unrichtigkeit sowie Löschung oder Sperrung der Daten. 


